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Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Hundesteuersatzung der Gemeinde Suderburg 

Auf Grund der §§ 10 Absatz 1, 58 Absatz 1 Nr. 5 und 111 Ab-
satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und des § 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 
20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121) – alle Gesetze in der jeweils gel-
tenden Fassung – hat der Rat der Gemeinde Suderburg in seiner 
Sitzung am 30.10.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand  

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als 3 Monate alten 
Hunden im Gemeindegebiet. Wird das Alter eines Hundes nicht nach-
gewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als 3 Monate ist.

§ 2 
Steuerpflicht, Haftung  

1)	 Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in 
seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organisation 
zum Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen 
hat. Als Halterin/Halter des Hundes gilt auch, wer einen Hund 
im Interesse einer juristischen Person hält. Als Halterin/Hal-
ter des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder Ver-
wahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen 
hält, wenn sie/er nicht nachweisen kann, dass der Hund in der 
Bundesrepublik Deutschland bereits besteuert oder steuerfrei 
gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn 
die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das 
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.   

  
2)	 Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von Ihren 

Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen ge-
meinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner.  

§ 3 
Steuermaßstab, Steuersätze   

1)	 Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde be-
messen. Sie beträgt jährlich:  

	 a)	 für den ersten Hund� 48,00 €  
	 b)	 für den zweiten Hund� 72,00 €  
	 c)	 für jeden weiteren Hund� 120,00 €  
	 d)	 für einen gefährlichen Hund� 600,00 €  
	 e)	 für jeden weiteren gefährlichen Hund� 680,00 €  

2)	 Gefährliche Hunde im Sinne von Abs. 1 Buchst. d) und e) sind 
solche Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, 
Erziehung und/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr 
einer Verletzung von Personen besteht oder von denen eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen kann. Gefähr-
liche Hunde in diesem Sinne sind insbesondere auch diejeni-
gen Hunde, die bereits in der Öffentlichkeit durch eine gestei-
gerte Aggressivität aufgefallen sind, insbesondere Menschen 
oder Tiere gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß 
hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe 
gezeigt haben, soweit die zuständige Behörde die Gefährlich-
keit nach § 7 Abs. 1 des Niedersächsischen Hundegesetzes 
festgestellt hat. In diesem Fall ist der Hund ab dem Ersten des 
Monats der auf die Feststellung der Gefährlichkeit folgt, nach 
§ 3 Abs.1 Buchstabe d) bzw. e) zu besteuern. Erfolgt die Fest-
stellung der Gefährlichkeit am ersten Tag eines Kalendermo-
nats, so ist der Hund bereits ab dem Feststellungszeitpunkt 
entsprechend Abs. 1 Buchstabe d) bzw. e) zu besteuern. 

	 Gefährliche Hunde im Sinne dieser Vorschrift sind jedenfalls 
Hunde der Rassen American Staffordshire-Terrier, Staffords-
hire-Bullterrier, Bull-Terrier, Pitbull-Terrier, sowie deren Kreu-
zungen untereinander oder mit anderen Hunden.  

3)	 Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5), 
werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen Hunde 
nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird 
(§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach 
Abs. 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als erster 
Hund und gegebenenfalls weiteren Hunden vorangestellt.

§ 4 
Steuerfreiheit  

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeinde-
gebiet aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die 
sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen 
Gemeinde innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern 
oder dort steuerfrei halten. 
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§ 5 

Steuerbefreiung, Steuerermäßigungen  
1)	 Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von   

	 a)	 Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen 
und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder teil-
weise aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, sowie 
von Hunden, die sonst im öffentlichen Interesse gehalten 
werden. Entsprechende Nachweise sind zu erbringen. 

	 b)	 Diensthunden nach ihrem altersbedingten Dienstende.  
	 c)	 Hunden, die vor der Aufnahme in den Haushalt im Uelzener 

Tierheim untergebracht waren. Ein entsprechender Nach-
weis des Uelzener Tierheims über die Übernahme ist zu 
erbringen.

2)	 Steuerermäßigung auf die Hälfte ist auf Antrag zu gewähren 
für das Halten von 

	 a)	 einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt 
wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr 
als 250 m entfernt liegen und nur eine Wohnung enthalten 
oder unbewohnt sind. Diese Steuerermäßigung kann nur 
für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht 
werden. 

	 b)	 Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, gehörloser, 
oder hilfloser Personen unentbehrlich sind, wobei das Vor-
handensein der letztgenannten Eigenschaften durch die 
Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit den Merk-
zeichen „BL“, „GL“ oder „H“ zu belegen sind.

	 c)	 Jagdgebrauchshunden mit jagdlicher Brauchbarkeitsprü-
fung, sofern die Hunde jagdlich verwendet werden. Ent-
sprechende Nachweise sind zu erbringen.  

	 d)	 Gebrauchshunde von Forstbeamtinnen und Forstbeamten, 
im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestä-
tigten Jagdaufseherinnen und Jagdaufsehern, von Feld-
schutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz 
erforderlichen Anzahl sowie von anerkannten Schweißhun-
deführerinnen und -führer. 

  
3)	 Steuerbefreiung und Steuerermäßigung wird vom ersten Tag 

des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag 
der Gemeinde Suderburg zugegangen ist.   

4)	 Für Hunde, die als gefährliche Hunde im Sinne des § 3 Abs. 2 
zu besteuern sind, wird keine Steuerbefreiung und keine Steu-
erermäßigung gewährt. 

§ 6 
Beginn und Ende der Steuerpflicht  

1)	 Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die 
Aufnahme nach § 2 Abs. 1 folgenden Kalendermonats, frühe-
stens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in 
dem der Hund 3 Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hundehal-
terin/eines Hundehalters in die Gemeinde Suderburg beginnt 
die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug fol-
genden Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes 
oder mehrerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalender-
monats, so beginnt auch die Steuerpflicht an diesem Tag.   

2)	 Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt oder stirbt 
oder die Hundehalterin/der Hundehalter wegzieht.   

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld  

1)	 Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben; Er-
hebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen 
Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht (§ 
6 Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeitraum 
der jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuerschuld mit 
dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die Steuerpflicht 
(§ 6 Abs. 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die Jah-
ressteuer anteilig erhoben.   

  2)	 Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.2, 
15.5., 15.08. und 15.11. jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger 
Heranziehung ist ein nach Abs.1 Satz 2 festgesetzter Teilbe-
trag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Heranzie-
hungsbescheides fällig.   

  
3)	 Auf Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 01.07. 

eines jeden Jahres erfolgen.   
  
4)	 Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die 

gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann 
die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festge-
setzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen 
nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.  

§ 8 
Anzeige- und Auskunftspflichten  

1)	 Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat 
dieses binnen 1 Woche bei der Gemeinde Suderburg schrift-
lich anzuzeigen. Hierbei ist die Rasse sowie das Alter des 
Hundes anzugeben. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf 
des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft.   

  
2)	 Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dieses binnen einer 

Woche, nachdem der Hund veräußert, sonst abgeschafft, 
abhandengekommen oder gestorben ist, bei der Gemeinde 
Suderburg schriftlich anzuzeigen. Dieses gilt auch, wenn die 
Hundehalterin/der Hundehalter aus der Gemeinde Suderburg 
wegzieht. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere 
Person, sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift 
dieser Person anzugeben.   

  
3)	 Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder 

eine Steuerermäßigung fort, so ist dieses binnen einer Woche 
schriftlich bei der Gemeinde Suderburg anzuzeigen.   

  
4)	 Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgege-

ben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben 
werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung 
oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich 
sichtbare Hundesteuermarke tragen.   

  
5)	 Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 auf-

genommen hat, ist verpflichtet, der Gemeinde Suderburg 
die zur Feststellung eines für die Besteuerung der Hunde-
haltung erheblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte 
wahrheitsgemäß zu erteilen. Wenn die Sachverhaltsaufklä-
rung durch die Beteiligten nicht zum Ziele führt oder keinen 
Erfolg verspricht, sind auch andere Personen, insbesondere 
Grundstückseigentümer, Mieter oder Pächter verpflichtet, der 
Gemeinde Suderburg auf Nachfrage über die auf dem Grund-
stück, im Haushalt, im Betrieb, in der Institution oder Organi-
sation gehaltenen Hunde und deren Halter Auskunft zu ertei-
len (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 a NKAG i.V.m. § 93 Abgabenordnung).   

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

1)	 Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig   

	 –	 entgegen § 8 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht 
binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde Suder-
burg anzeigt,  

	 –	 entgegen § 8 Abs. 1 die Rasse und/oder das Alter des 
Hundes nicht angibt,   

	 –	 entgegen § 8 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung und/oder 
den Namen und die Anschrift des neuen Hundehalters 
nicht binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde Su-
derburg anzeigt bzw. angibt,   

	 –	 entgegen § 8 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für 
eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nicht binnen 
einer Woche schriftlich bei der Gemeinde Suderburg anzeigt,  
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	 –	 entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 bei der Abmeldung des Hundes 
die Hundesteuermarke nicht abgibt und diese weiterhin 
verwendet,  

	 –	 entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund 
außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grund-
besitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermar-
ke führt oder laufen lässt,  

	 –	 entgegen § 8 Abs. 5 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht 
wahrheitsgemäß erteilt.  

2)	 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € 
geahndet werden.

10 
Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Hundesteuersatzung der Gemeinde Suderburg vom 25.09.2003 in 
der zuletzt geltenden Fassung außer Kraft.   

Suderburg, den 30.10.2025

GEMEINDE SUDERBURG  
(Siegel)  
gez. Dagmar Hillmer 	 gez. Wolf-Dietrich Marwede 
Bürgermeisterin		  Gemeindedirektor

Jahresabschluss der Gemeinde Suderburg  
für das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Gemeinde Suderburg hat in seiner Sitzung am 
30.10.2025 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 be-
schlossen und dem Gemeindedirektor Entlastung erteilt. Im Ein-
zelnen hat der Gemeinderat folgendes beschlossen:

1.	 Der Rat der Gemeinde Suderburg beschließt nach § 129 
NKomVG den Jahresabschluss 2021 und erteilt dem Gemein-
dedirektor die Entlastung für das Haushaltsjahr 2021.

2.	 Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe 
von 620.542,21 € wird der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die bisherige Rücklage 
des ordentlichen Ergebnisses beträgt 1.659.301,53 €.

3.	 Der Jahresüberschuss des außerordentlichen Ergebnisses 
in Höhe von 464.709,99 € wird der Rücklage aus Überschüs-
sen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die bis-
herige Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 
310.044,29 €.

4.	 Die in der Anlage aufgeführten unerheblichen über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden zur 
Kenntnis genommen. Den bisher noch nicht beschlossenen 
erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen wird nachträglich zugestimmt

Der Jahresabschluss, der Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes sowie die Stellungnahme des Gemeindedirektors lie-
gen vom Tage nach der Bekanntmachung an während der Zeit von 
7 Arbeitstagen im Rathaus der Samtgemeinde Suderburg, Bahn-
hofstr. 54, 29556 Suderburg, Zimmer 2 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Suderburg, den 10.11.2025

Wolf-Dietrich Marwede
Gemeindedirektor

7. Änderung der Friedhofsgebührenordnung vom 
12.04.2011 für die Friedhöfe des Ev.-luth.  

Friedhofsverbandes Uelzen in 29525 Uelzen 

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher 
Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 
(Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 31 der Friedhofsordnung hat der 
Verbandsvorstand des Ev.-luth. Friedhofverbandes für die Fried-
höfe des Friedhofverbandes Uelzen am 14.10.2025 folgende 7. 
Änderung der Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

§ 6 
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:

1.	 Reihengrabstätte:
	 1.1	 für Personen über 5 Jahre 

	 –	 für 25 Jahre� 1.400,– €
	 –	  für 30 Jahre� 1.700,– €

	 1.2	 Kinder bis zu 5 Jahren� 500,– €
	 –	 für 20 Jahre	

2.	 Reihengrabstätte mit Anlage und Pflege über die Dauer der 
Ruhefrist:

	 –	 für 25 Jahre� 1.400,– €
		  Anteil Pflege für 25 Jahre (zzgl. gesetzl. MwSt.)� 3.750,– €
	 –	 für 30 Jahre� 1.700,– €
		  Anteil Pflege für 30 Jahre (zzgl. gesetzl. MwSt.)� 4.500,– €
3.	 Wahlgrabstätte:
	 –	 für 25 Jahre – je Grabstelle:� 1.550,– €
	 –	 für 30 Jahre – je Grabstelle:� 1.850,– €
	 –	 Verlängerung je Jahr und Stelle� 62,– €
4.	 Wahlgrabstätte mit Anlage und Pflege über die Dauer der Ru-

hefrist:
	 –	 für 25 Jahre – je Grabstelle:� 1.550,– €
		  Anteil Pflege für 25 Jahre (zzgl. gesetzl. MwSt.)� 3.750,– €
	 –	 für 30 Jahre – je Grabstelle:� 1.850,– €
		  Anteil Pflege für 30 Jahre (zzgl. gesetzl. MwSt.)� 4.500,– €
	 –	 Verlängerung je Jahr und Stelle� 62,– €
		  Anteil Pflege Verlängerung je Jahr und Stelle 
		  (zzgl. gesetzl. MwSt.)� 150,– €
5.	 Urnenreihengrabstätte:
	 –	 für 20 Jahre: � 1.150,– €
6.	 Urnenreihengrabstätte mit Anlage und Pflege über die Dauer 

der Ruhefrist:	
	 –	 für 20 Jahre:� 1.150,– €
		  Anteil Pflege für 20 Jahre (zzgl. gesetzl. MwSt.)� 2.500,– €
7.	 Urnengemeinschaftsanlage
	 –	 für 20 Jahre:� 2.800,– €
8.	 Urnenwahlgrabstätte:
	 –	 für 20 Jahre – je Grabstelle:� 1.200,– €
	 –	 Verlängerung je Jahr und Stelle� 60,– €
9.	 Urnenwahlgrabstätte mit Anlage und Pflege über die Dauer 

der Ruhefrist:
	 –	 für 20 Jahre – je Grabstelle:� 1.200,– €
		  Anteil Pflege für 20 Jahre (zzgl. gesetzl. MwSt.)� 2.500,– €
	 –	 Verlängerung je Jahr und Stelle� 60,– €
		  Anteil Pflege Verlängerung je Jahr und Stelle 
		  (zzgl. gesetzl. MwSt.)� 125,– €
10.	 Urnenpartnergrabstätten
	 –	 für 20 Jahre – je Grabstelle:� 3.800,– €
	 –	 Verlängerung je Jahr und Stelle� 190,– €
11.	 Baumreihengrabstätten
	 –	 für 20 Jahre:� 800,– €
12.	 Baumwahlgrabstätten für 6 Urnen
	 –	 für 30 Jahre:� 4.860,– €
	 –	 Verlängerung je Jahr und Stelle� 27,– €
13.	 Naturgrabstätte Urne
	 –	 für 20 Jahre:� 2.200,– €
	 –	 Verlängerung je Jahr und Stelle� 110,– €
14.	 Baumwahlgrabstätte unter dem Gemeinschaftsbaum
	 –	 für 20 Jahre:� 1.000,– €
	 –	 Verlängerung je Jahr und Stelle� 50,– €
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Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- 
oder Urnenwahlgrabstätte gemäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsord-
nung:

	 a)	 eine Gebühr gemäß Nummer 3 bzw. 8 zur Anpassung an 
die neue Ruhezeit und

	 b)	 eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind 
nur in vollen Kalenderjahren möglich.

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung 
des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nutzungszeit im Vo-
raus erhoben.

II. Gebühren für die Bestattung:  

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft und Abräumen der über-
flüssigen Erde:

1.	 für eine Erdbestattung:
	 1.1	 Im Reihengrab� 600,– €
	 1.2	 Im Wahlgrab� 650,– €
	 1.3	 Im Kindergrab� 150,– €
2.	 für eine Urnenbestattung:� 220,– €

III. Gebühren für Umbettungen

1.	 für die Ausgrabung einer Urne� 400,– €
2.	 Urnenversand� 40,– €

IV. Verwaltungsgebühren:

1.	 Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines stehenden oder lie-
genden Grabmals� 25,– €

2.	 Standsicherheitsprüfung je Jahr� 5,– €
3.	 aus Anlass einer Bestattung, eines Trauerfalls oder zusätz-

licher Aufträge� 70,– €

V. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer / Friedhofskapelle:

1.	 Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle
	 1.1	 je Trauerfeier:� 250,– €
	 1.2	 ohne Trauerfeier:� 55,– €
2.	 Benutzung Abschiedsraum� 40,– €
3.	 Vorbereitung Andachtsplatz bei Trauerfeier im Freien�275,– €

Diese Änderung tritt nach Veröffentlichung am 01.01.2026 in 
Kraft.

Uelzen, 30.10.2025

EV.-LUTH. FRIEDHOFSVERBAND UELZEN
Der Verbandsvorstand
L. S. 
gez. Waldmann	 gez. Dammann

Die vorstehende 7. Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird 
hiermit gemäß § 66 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Uelzen, 08.11.2025

Der Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises Uelzen
L. S.
– Verwaltungsausschuss – 
gez. Vielhauer	 gez. Wagner


